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Nıcht mıinder empfehlenswert als die ınführung In die Glaubenslehre ist
der diese ergänzende und mıt ihr konzeptione verbundene Ethikband
Es ist das erste Mal, ass eıne spezle für relig1ionspädagogische
Belange vorgelegt wiırd. Angesichts der der bearbeıiteten ethıschen
TODlIleme in der Religionspädagogik der letzten dreieinhalb Jahrzehnte
ıst das eigentliıch eın erstaunlicher Umstand Der LESeET. und nıcht der
relıg1onspädagogisch tätıge In Schule und Kırche, wiıird nıcht 1Ur bestens
informiert ber alle rundlegenden Probleme theologischer 1im
Sinne einer » Verantwortungsethik« el I1), sondern auch konkret in
jene Bereiche eingeführt, In denen gegenwärtig hauptsächlich ische
Entscheıidungen anstehen: y»Politische Ethik«, » Wırtschaftsethik«, »Oko-
logische Ethik« und »Bioethik« el 1008) Das geschieht in der gleichen
sachkundıgen Weıse, die schon den and ber die Glaubenslehre AaUusSs-

zeichnet, und StTeis mıt Blick auf Sıtuation und Fragen VO  e Jugendlichen
in Religionsunterricht und kırchlichem Unterricht.
Die Autoren folgen einem aren theologischen Ansatz: »Es geht eın
odell ethischen Lernens, das 1m Unterschie ZUr säkularen westlichen

nıcht VO ONSIru elines autonom handelnden moralıschen Sub-
Je  S ausgeht, sondern VO Menschen als rechtfertigungsbedürftigem
und gerechtfertigtem Wesen, das als >(GJew1issen« in die Verantwort-
ichkel gerufen 1St« (14) ass solche 1m Glauben egründe
ist, ([0)88! Glaubenden aber voll verantwortlich gEes  e werden 11USS$S$

Dieser Ansatz wiırd 1n Teıl reflektiert anhand Von Begriffen, die VOoNn

den Autoren als Schlüsselbegriffe theologischer angesehen WCI-

den Freiheıit und Befreiung; Menschenrechte/Grundrechte; Gew'Issen;
Gerechtigkeit und Friıede; das Böse. Sie werden allerdings niıcht UT

SCHh ihrer prinzıpiellen theologischen Bedeutsamkeıt erörtert, sondern
zugleic als humanwissenschaftliche: Grundbegriffe. meılsten über-
ZCEUZCN die Darlegungen »Freiheit und Befreiung« SOWIeEe Y(GewI1Ss-

Als Grundproblem Von y»Freıiheit und Befreiung« wiırd dıe rage
herausgearbeitet, WIeEe autonom Freiheit realisiert werden kann, dıe jedem
Menschen als Möglıichkeit zuerkannt werden INUuSSsS Der ese Hegels,
dass der ensch Urc siıch selbst fre1 sSe1 (29) wiırd der theologische
Befund gehalten, ass solche (Bultmann: »echte« Freiheit
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Von außen, nämlıch VO  — ott aufgrund des Christusere1ign1sses O_
chen werden INUSS, etiwa nach Maßgabe VonNn Gal d der VO  — Kor 317
bzw. gemä der » Freıiheıit eines Christenmenschen« ach Luther Das
eschen. olcher Freiheitserfahrung Se1 »yvoraussetzungslos«, aber nıcht
»folgenlos; enn ihr sSe1 das Drängen inhärent, reinel 1m interpersona-
len w1e gesellschaftlichen Kontext realısıeren, also »Befreiung«
mitzuwirken. Diese Intention wırd besonders verdeutlicht den theolo-
gisch-ethischen Entwürfen VO  . oltmann (»Theologıe der Hoffnung«
und (justavo Gutierrez (»Theologie der Befreiung«). Miıt ezug auf
weiıtere theologische Entwürfe Barth, Rendtorff: Müller)
kommen Biehl/Johannsen dem Ergebnis, ass solche Realısıerung
VON Freiheıit durch dıie Liebe konstitulert werden müsse, SCNAUCT. » Die
Gerechtigkeit (Gjottes ist dıe Voraussetzung für dıie verdankte und g_
währte Freıiheit. Dementsprechend gehö dıie sozlale Gerechtigkeıit ZUT

den wichtigsten Folgen der Freiheit244  Folkert Rickers  von außen, nämlich von Gott aufgrund des Christusereignisses zugespro-  chen werden muss, etwa nach Maßgabe von Gal 5,1 oder von 2 Kor 3,17  bzw. gemäß der »Freiheit eines Christenmenschen« nach Luther. Das  Geschenk solcher Freiheitserfahrung sei »voraussetzungslos«, aber nicht  »folgenlos; denn ihr sei das Drängen inhärent, Freiheit im interpersona-  len wie gesellschaftlichen Kontext zu realisieren, also an »Befreiung«  mitzuwirken. Diese Intention wird besonders verdeutlicht an den theolo-  gisch-ethischen Entwürfen von Moltmann (»Theologie der Hoffnung«)  und Gustavo Gutierrez (»Theologie der Befreiung«). Mit Bezug auf  weitere theologische Entwürfe (K. Barth, T. Rendtorff; W. Müller)  kommen Biehl/Johannsen zu dem Ergebnis, dass solche Realisierung  von Freiheit durch die Liebe konstituiert werden müsse, genauer: »Die  Gerechtigkeit Gottes ist die Voraussetzung für die verdankte und ge-  währte Freiheit. Dementsprechend gehört die soziale Gerechtigkeit zur  den wichtigsten Folgen der Freiheit ... Freiheit, Liebe und Gerechtigkeit  interpretieren. und begrenzen sich wechselseitig. Christliche Freiheit  kann sich nicht absolut setzen« (47). Damit ist gleichsam der theologi-  sche Nerv ethischen Handeln bloßgelegt, der mit den widersprüchlichen  Freiheitserfahrungen der Menschen heute (vgl. die Beispiele 22-26),  auch der Jugendlichen (21f), in der Dialektik vom Wissen um die Frei-  heit und der Tatsache der Determiniertheit vermittelt werden soll. Die in  solcher Dialektik liegende Spannung soll für den religionspädagogischen  Prozess fruchtbar gemacht werden. Dabei gelte es, insbesondere von Si-  tuationen von Unfreiheit auszugehen, ideologiekritisch die gegenwärti-  gen gesellschaftlichen Verhältnisse zu durchleuchten und Modelle einer  »pädagogischen Utopie über die wünschbare Zukunft« (30) in den Blick  zu nehmen. Christlicher Glaube beharre darauf, noch im Scheitern Frei-  heit einzuklagen.  Eng verbunden mit dem Abschnitt über Freiheit im prinzipiellen Ansatz  ist die Erörterung des weiteren Schlüsselbegriffs »Gewissen«; denn Ge-  wissen wird mit Bezug auf Paulus als der anthropologische Ort beschrie-  ben, wo rechtfertigende Gnade und Freiheit erfahren und ethische Ver-  antwortung gebildet werden können (103). Vor allem mit Bezug auf  Ricoeur und Levinas beschreiben die Autoren das Gewissen als Schnitt-  punkt der Selbstwahrnehmung, Wahrnehmung des Anderen sowie der  Wahrnehmung Gottes  Ka  drei  Wahrnehmungen,  die  in einem  wechselseitigen Verhältnis stehen. In der ethischen Verpflichtung auf  den Anderen werde im Gewissen die Spannung zwischen Autonomie  und Theonomie erlebt und erlitten. Mithin ist Gewissen eine auszubil-  dende Anlage und stellt die Religionspädagogik vor die folgende Auf-  gabe: »Der Weg der Gewissensbildung verläuft von einem fremd-  bestimmten zu einem befreiten Gewissen, von einem traditionsgeleiteten  zu einem zukunftsoffenen, von einem provinziellen zu einem weltzuge-  wandten Gewissen« (83).  In sinnvoller Beziehung zu Freiheit und Gewissen steht der Abschnitt  über »Menschenrechte / Grundrechte«, dem man auch den Verantwor-Freıiheıt, 11© und Gerechtigkeıit
interpretieren und begrenzen sıch wechselseıitig. Christliche Freiheit
ann sıch nıcht bsolut (47) Damıt ist gleichsam der eolog1-
sche Nerv ethischen Handeln bloßgelegt, der mıt den widersprüchlichen
Freiheitserfahrungen der Menschen heute (vgl dıe Beispiele 2-2
auch der Jugendlichen (210); In der Dialektik VO Wissen die Frei-
eılt und der Tatsache der Determiniertheit vermittelt werden soll Dıie in
olcher Dialektik lıegende Spannung soll für den religionspädagogischen
Prozess fruchtbar gemacht werden. el gelte CS, insbesondere VON Ö1-
tuatiıonen VO  — Unfreiheıit auszugehen, ideologiekritisch dıie gegenwärt1-
SCH gesellschaftlıchen Verhältnisse durchleuchten und Modelle einer
»pädagogischen Utopı1e ber die wünschbare Zukunft« (30) in den Blick

nehmen. 1stlıcher Glaube beharre darauf, och 1mM Scheitern re1l-
eıt einzuklagen.
Eng verbunden mıt dem Abschniuıtt ber reinel 1mM prinzipiellen Ansatz
ist dıe rörterung des weıteren Schlüsselbegriffs »Gew1issen«: enn Ge-
w1issen wırd miıt ezug auf Paulus als der anthropologische beschrie-
ben, rechtfertigende na und Freiheıit rfahren und ische Ver-
antwortung gebildet werden können Vor em mıt ezug auf
Ricoeur und Levınas beschreiben die Autoren das (Gew1ssen als Schnitt-
pun der Selbstwahrnehmung, Wahrnehmung des Anderen SOWIle der
ahrnehmung (Jottes rel Wahrnehmungen, dıe in einem
wechselseıtigen Verhältnis stehen. In der ethischen Verpflichtung auf
den Anderen werde 1mM Gew1lssen die Spannung zwischen Autonomie
und Theonomie erlebht und erlıtten. ıthın ist Gewlssen eıne auszubil-
en Anlage und stellt dıie Religionspädagogik VOT dıe olgende Auf-
gabe » Der Weg der Gewissensbildung verläuft VON einem tremd-
bestimmten einem befreıten Gew'issen, VO  a einem traditionsgeleıteten

einem zukunftsoffenen, VOoNn einem provinzıiellen einem weltzuge-
wandten (jew1ssen« 83)
In sınnvoller Bezıiehung Freiheıit und (Gew1issen steht der Abschnitt
ber »Menschenrechte rundrechte«, dem InNan auch den Verantwor-
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tungsbereichen hätte zuwelsen können. Plausıbel wırd selne Eınordnung
1im prinzıplellen Teıl allerdings ure den Hinweıis, dass eine urzel der
Menschenrechte 1mM y»reformatorischen Freiheitsverständn1is« egründe
1e9 Sie selen ZWar theologisc nıcht direkt ableıtbar und ussten nicht
eigens theologisch egründet werden, konverglierten aber mıt relıg1ösen
Grundanlıegen in ihrem wesentlıchen Gehalt (z.B in der Gotteseben-
bildlichkeıit des Menschen), sodass s1ie theologischer Interpretation
gängliıch se]en e1in Weg, der 1mM Religionsunterricht beschritten werden
sollte Die Lernenden sollen auf diesem Hintergrund befähigt werden,
ydıe ıhnen ın den rund- und Menschenrechten gewährte und ZUSCINU-
tetfe FreiheitFreiheit und Verantwortung — Verantwortung und Freiheit  245  tungsbereichen hätte zuweisen können. Plausibel wird seine Einordnung  im prinzipiellen Teil allerdings durch den Hinweis, dass eine Wurzel der  Menschenrechte im »reformatorischen Freiheitsverständnis« begründet  liegt. Sie seien zwar theologisch nicht direkt ableitbar und müssten nicht  eigens theologisch begründet werden, konvergierten aber mit religiösen  Grundanliegen in ihrem wesentlichen Gehalt (z.B. in der Gotteseben-  bildlichkeit des Menschen), sodass sie theologischer Interpretation Zzu-  gänglich seien — ein Weg, der im Religionsunterricht beschritten werden  sollte. Die Lernenden sollen auf diesem Hintergrund befähigt werden,  »die ihnen in den Grund- und Menschenrechten gewährte und zugemu-  tete Freiheit ... wahrzunehmen, anderen einzuräumen und für diejenigen  einzutreten, die in ihren elementaren Rechten benachteiligt werden«  (73).  Nicht von der gleichen prinzipiellen Dichte und Eindringlichkeit sind die  Erörterungen zu den Begriffen »Gerechtigkeit und Friede« und »Das  Böse«. Gleichwohl liegt ihnen derselbe theologisch-ethische Ansatz  zugrunde. Dagegen wird in den dazu referierten theologischen, sozial-  ethischen, kirchlichen und philosophischen Positionen bereits deutlicher  der konkrete soziale Gehalt solcher Schlüsselbegriffe herausgearbeitet  und damit unmittelbar übergeleitet zu den »Verantwortungsbereichen«  (Teil II). Darin dürften sich die unterschiedlichen Akzentuierungen der  beiden Verfasser widerspiegeln. — Nicht ganz einleuchtend ist im prinzi-  piellen Teil (II) die Zusammenführung der beiden Begriffe Gerechtigkeit  und Friede unter einen Titel. Natürlich stehen sie in einem inneren Zu-  sammenhang. Andererseits sind sie aber ähnlich wie die innerlich ver-  bundenen Begriffe Freiheit und Gewissen doch von erheblichem Eigen-  gewicht und hätten jeweils eigene Abschnitte nahe gelegt.  Interessant ist die Einbeziehung des Phänomens des »Bösen«, das kaum  sonst in einer der gängigen Ethiken beleuchtet wird. Seine Relevanz für  ethische Verantwortung und für die Religionspädagogik ist allerdings  unmittelbar plausibel, auch wenn die Jugendlichen mit ihm in kaum er-  trägliche Aporien geführt werden. Letztere sind für das unterrichtliche  Gespräch besonders fruchtbar und sollten lange ausgehalten werden, be-  vor ihnen mit der aus der christlichen Tradition hergeleiteten »Kultur des  Erbarmens« (151) begegnet wird.  Die Akzentuierung bei der Sozialethik kommt zur vollen Entfaltung im  II. Teil des Buches. Denn alle Bereiche, in denen sich ethisches Ver-  halten konkret auswirken soll, sind ihr zuzuordnen: Politische Ethik  (Frieden); Wirtschaftsethik; Ökologische Ethik; Bioethik. Die einzelnen,  im Ganzen gut lesbaren Darstellungen bestehen jeweils aus einer sach-  kundlichen Einführung, biblischen Rückbezügen, einschlägigen human-  und sozialwissenschaftlichen, theologischen und kirchlichen Positionen  sowie »Religionspädagogischen Aspekten«. Allerdings wird nicht recht  klar, nach welchen Kriterien diese Auswahl getroffen worden ist. Auch  wäre zu erklären, warum individualethische Themen nicht angesprochen  werden. Erkennbar ist, dass auf die drei klassischen Themen des Konzi-wahrzunehmen, anderen einzuräumen und für diejenıgen
einzutreten, dıe 1in ıhren elementaren Rechten benachteılı werden«
73)
16 Von der gleichen prinzıpiellen Dıchte und Eindringlichkeıit Sind die
Erörterungen den Begriffen »Gerechtigkeıit und Friede« und » Das
Böse«. Gleichwohl 1eg iıhnen derselbe theologisch-ethische Ansatz
zugrunde. Dagegen wırd ın den azu referlierten theologischen, sO7z1al-
ethischen, kırchlichen und philosophischen Posıiıtionen bereıts deutliıcher
der konkrete sozlale Gehalt olcher Schlüsselbegriffe herausgearbeıtet
und damıt unmıiıttelbar übergeleıtet den » Verantwortungsbereichen«
el LIL) Darın dürften sıch die unterschiedlichen Akzentulerungen der
beiıden Verfasser widerspiegeln. Nıcht SanzZ einleuchtend ist 1m prinzl-
piellen Teıl 44} die Zusammenführung der beiden Begriffe Gerechtigkeit
und Friede unter eınen 1te Natürlich stehen S1e in eınem inneren Al
sammenhang. Andererseits Siınd S1e aber äahnlıch WwI1Ie dıe innerlıch VCI-

bundenen Begriffe reine1l und Gew1issen doch Von erheblıchem 1gen-
gewiıcht und hätten jeweıls eigene Abschniıtte ahe gelegt.
Interessant ist dıe Eınbeziehung des Phänomens des »BÖösen«, das aum
NS in eiıner der gängigen Ethiken beleuchtet wIrd. Seıine Relevanz für
ische Verantwortung und für die Religionspädagogıik ist allerdings
unmıiıttelbar plausıbel, auch wWwWenn dıie Jugendlichen mıt ıhm ın aum e_

träglıche Aporıen gefü werden. eiztere sınd für das unterrichtliche
espräc besonders fruchtbar und ollten ange ausgehalten werden, be-
VOT ihnen mıt der AQus der christlıiıchen Tradıition hergeleiteten »Kultur des
Erbarmens« (15 1) egegnet wIrd.
Die Akzentulerung be1 der Sozialethik kommt Z vollen Entfaltung 1mM
111 Teıl des Buches DDenn alle Bereiche, in denen sıch ethisches Ver-
halten konkret auswirken soll, sınd ihr zuzuordnen: Politische
(Friıeden); Wiırtschaftsethik: Ökologische Bioethik Die einzelnen,
1im (jJanzen gul lesbaren Darstellungen estehen jeweıls aus einer sach-
kundlichen ınführung, biblischen Rückbezügen, einschlägıgen human-
und sozialwissenschaftlıchen, theologischen und kirchlichen Posıitionen
SOWI1e »Religionspädagogischen Aspekten«. Allerdings wird nıcht recht
klar, nach welchen Kriterien diese Auswahl getroffen worden ist uch
ware erklären, individualethische Themen nıcht angesprochen
werden. Erkennbar SE ass auf dıe Trel klassiıschen Themen des KonzıI-
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laren Prozesses SOWIe das Weltethos der Relıgionen Bezug
wiırd. Allerdings das WIC  ige ema der soz1lalen Gerechtigkeit,
mıt besonderem Blick auf die Länder der SO » Drıtten elt« (immerhın
eın relıg10nspädagogisches Standardthema se1it 35 ahren!). Die Polıti-
sche erschöp sıch in der Darstellung der Friedensfrage. Das e1INn-

1er auch urz behandelte ema »Demokratie« 9-1 wird
NUur ansatzwelise entfaltet und bleıibt für die rel1igionspädagogischen
Überlegungen entsprechend pr  1SC folgenlos, obwohl doch der
grundlegende Teıl mıt seınen Schlüsselbegriffen (Menschenrechte! g.-
radezu auf eiıne rörterung dieses Themas ZuU1au
Ks lässt sıch nıcht bezweiıfeln, ass alle behandelten Themen für die rel1i-
g]ionspädagogische Arbeıt relevant und chtbar Ss1ind. Von 1er auUSgCSCc-
hen edurien S1e keiner weıteren Legıitimation. ber INa kann ohl fra-
SCH, ob S1E auch in jedem Fall die dringlichsten und für die Jugendlichen
relevantesten SINd. Von den Problemen der Wırtschaftsethik sınd die
me1listen Schüler/innen natürlıch mıiıttelbar eru. insofern S1e z B Kon-
SUumMeEeNntTten sınd (anders als die Berufsschüler/innen); unmittelbar aber be-
trıfft Ss1ie der Bereich der Sexualeth1 oder Fragen der Gewalt unter
Jugendlichen, Fragen des richtigen Umgangs mıt eld 1m Horizont VeT-
lockender Konsumangebote; Fragen des Verhaltens gegenüber remden
ıtschüler/iınnen Für eine weıtere Auflage dieses Lehrbuches könnte
überlegt werden, ob nıcht in der rörterung der Verantwortungsbereiche
direkt die Sıituation der Jugendlichen und hre ethischen Entscheidungs-
felder mıt in den Blick werden können, unter dem ema
Frieden also die Gewalt zwıischen Jugendlichen oder unter Wiırtschafts-
ethik der Konsumdruck, dem Jugendliche ausgesetzt siınd, mıt bedacht
werden können. Das würde auch den teilweıse recht allgemeın gehalte-
NeN rel1ıg10onspädagogischen Überlegungen den Verantwortungsbere1-
chen konkreteres Profil geben
ber solche Einwände sollen WIe eingangs schon festgehalten den
Wert des Buches als olches nıcht schmälern, sondern den Fortgang der
Dıskussion stimulıeren.
Jle orößeren Abschnitte auch in diesem Band schließen wıieder mıt
regenden Arbeıtshinwelsen für die Leser/innen abh


